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B e r a t u n g s f o l g e 

Gremium Datum Bemerkungen 

Ortsrat Wehrbergen 13.01.2022  

Ortsrat Haverbeck 17.01.2022  

Ortsrat Sünteltal 20.01.2022  

Ortsrat Halvestorf 26.01.2022  

Ortsrat Klein Berkel 27.01.2022  

Ortsrat Hilligsfeld 31.01.2022  

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz 02.02.2022  

Ortsrat Afferde 03.02.2022  

Ortsrat Tündern 09.02.2022  

Ortsrat Hastenbeck 10.02.2022  
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U n t e r s c h r i f t e n 

Abteilungsleitung Fachbereichsleitung Dezernatsleitung Fachbereichsleitung 1 Oberbürgermeister 

     

Stadt Hameln 

51 Umwelt und Klimaschutz 
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M i t t e i l u n g s t e x t 334/2021 

 

LEADER ist in der Region „Westliches Weserbergland“ seit 2001 eine Erfolgsgeschichte. Die 56 

umgesetzten Projekte und Maßnahmen geben erhebliche Impulse für die Region, insbesondere im 

Hinblick auf die Entwicklung zukunftsfähiger Dörfer, die Innenentwicklung, die touristische Entwick-

lung, aber hinsichtlich der Stärkung des Naturschutzes sowie nicht zuletzt der interkommunalen Zu-

sammenarbeit. 

Derzeit arbeitet die Stadt Hameln gemeinsam mit der Stadt Rinteln, der Gemeinde Auetal, der Stadt 

Hessisch Oldendorf, dem Flecken Aerzen sowie den beiden Landkreisen Hameln-Pyrmont und 

Schaumburg an der Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie „Westliches Weserbergland“. 

Mit der Neuaufstellung bzw. Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) für die 

LEADER-Region wird die Förderperiode 2023-2027 ausgestaltet. Um dann wiederrum zeitnah in die 

Umsetzung starten zu können, ist ein politischer Beschluss zur REK-Erstellung notwendig. Das soll 

bis einschl. April 2022 geschehen, denn die Abgabe des fortgeschriebenen REKs muss bis zum 

30.04.2022 erfolgen. Danach kann das REK noch geringfügig nachgebessert werden, wenn die Min-

destkriterien des Landes nicht erfüllt werden.  

Die bisherige 10.000 Einwohnergrenze für die Definition „Ländlicher Raum“ wird entfallen. Die neue 

Grenze liegt bei 75.000 Einwohnern. Zukünftig kann somit unsere Kernstadt in die Förderkulisse ein-

bezogen werden und damit können auch hier LEADER-Projekte umgesetzt werden.  

In der Anlage erhalten Sie den aktuellen Bearbeitungsstand des regionalen Entwicklungskonzeptes 

zur Kenntnis. Darin ist ersichtlich, welche Handlungsfelder und Themenfelder förderfähig sind - För-

deranträge können und sollen zukünftig auch private Akteure einreichen. 

Es wird zum regionalen Entwicklungskonzept im Februar 2022 eine digitale Informationsveranstal-

tung für alle MandatsträgerInnen unserer LEADER-Region angeboten werden. Zu dieser Veranstal-

tung sind alle Mitglieder der Ortsräte und des Stadtrates der Stadt Hameln herzlich eingeladen. In 

dieser Veranstaltung können noch weitere Themen als zukünftige Inhalte des REK eingebracht wer-

den, damit sie Gegenstand der abschließenden Beschlussfassung werden können.  

 

 

 

 

A n l a g e n 334/2021 

Entwurf des regionalen Entwicklungskonzeptes der Förderperiode 2023-2027 

 


